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Der Oberbürgermeister 05.03.2013 
 
 
 
Der Oberbürgermeister wurde gebeten, die Situation der Versorgung mit Schulessen in den 
Schulen der Stadt Magdeburg zu hinterfragen und folgende konkrete Fragen zu beantworten: 
 
 
Wie viele Schülerinnen und Schüler (absolut und anteilig) nehmen in den einzelnen 
Schulformen an der Mittagsversorgung teil? 
 
Wird an allen Schulen ein Mittagessen angeboten? 
 
Welche Essenanbieter sind in den Magdeburger Schulen als Anbieter tätig? 
 
Wer entscheidet über die Auswahl des Anbieters? 
 
Wie ist die Esseneinnahme in den Schulen abgesichert? Wie beurteilt die Verwaltung die  
Räumlichkeiten für die Esseneinnahme? 
 
Welche Verantwortung kommt der Schulleitung bei der Organisation der Mittagsverpflegung zu? 
 
Gibt es Schulen, die einen besonders hohen oder besonders niedrigen Versorgungsgrad mit 
Mittagsmahlzeiten aufweisen? Welche Gründe werden dafür angenommen oder angegeben? 
 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Stadt mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung? 
 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg als Schulträger der kommunalen Magdeburger Schulen 
stellt den Essenanbietern die Räumlichkeiten zur Essenausgabe und Esseneinnahme auf 
Grundlage einer bilateralen Vereinbarung mietkostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus trägt 
die Stadt die Betriebskosten wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom. Auf diese Weise ist 
der schulgesetzliche Auftrag gemäß § 72a des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, 
schultäglich eine warme Vollwertmahlzeit für alle Schülerinnen und Schüler zu einem sozial 
angemessenen Preis vorzusehen, erfüllt.  
Für die konkreten Verträge zwischen den Essenanbietern und den Eltern ist die Verwaltung 
nicht zuständig.  
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Seit 2007 wurden von der Verwaltung bisher 10 Anträge/Anfragen zum Thema 
Mittagsverpflegung in Schulen und Kindereinrichtungen beantwortet:  
 

A0017/07 Ernährungssituation von Schulkindern zurückgezogen
F0193/07 Unterhaltsvorschuss, halb- und Ganztagsanspruch 

sowie Verpflegung in Kindertagesstätten 
S0230/07 

F0201/07 Schulspeisung  S0260/07 
A0032/08 und 
A0032/08/1 

Ernährungssituation in Kitas und Schulen S0061/08 

A0037/08 Handlungsstrategie der LH MD zu Prävention und 
Bekämpfung von Kinderarmut 

S0083/08 

A0041/08 Gesundes bezahlbares Mittag-Essen für alle Kinder in 
Kindereinrichtungen und Grundschulen 

S0079/08 

A0050/08 Finanzierung der Essenversorgung in 
Kindereinrichtungen und Schulen für Kinder von Hartz 
IV Empfängern/MD-Pass-Besitzern 

S0112/08 
I0140/08 

A0136/08 Essenversorgung der Kinder in Kindereinrichtungen S0185/08 
F0166/09 Hartz IV-Forderungen - Entwicklung von Freitischen S0346/09 
F0131/12 Schulspeisung auf vegetarisch? S0212/12 

 
Für eine ausführliche Beantwortung der vorliegenden Anfrage, z.B. konkrete schulbezogene 
Teilnehmerzahlen am Schulessen, liegen im Fachbereich Schule und Sport keine aktuellen 
Daten des Schuljahres 2012/13 vor. Deshalb wurden die kommunalen Schulen um aktive 
Mithilfe und Unterstützung bei der Beantwortung der Fragen mittels Fragebogen gebeten.  
Die Antworten der Schulen sind in Kurzform in beigefügter Anlage dargestellt. Die einzelnen 
Zuarbeiten der Schulen können im Fachbereich Schule und Sport eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
Dr. Koch 
 
 
 
 
 
Anlage 




